
Aktuelle Rechtslage
Beitrag von „Tom123“ vom 2. Oktober 2024 18:26

Zitat von Seph

Die Vorbestrafung wurde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
berücksichtigt. Daher ist man hier auch zu einer Strafzumessung gelangt, die nicht
mehr zu Bewährung ausgesetzt werden konnte.

Aber sie wurde doch "nur" zu 4 Monaten auf Bewährung verurteilt.
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